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Text 

8. Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke. 

§ 34. (1) Die Begünstigungen, die bei Betätigung für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke auf abgabenrechtlichem Gebiet in einzelnen Abgabenvorschriften gewährt werden, sind an die 
Voraussetzungen geknüpft, daß die Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, der die 
Begünstigung zukommen soll, nach Gesetz, Satzung, Stiftungsbrief oder ihrer sonstigen Rechtsgrundlage 
und nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar der Förderung der 
genannten Zwecke dient. Auf Verlangen der Abgabenbehörde haben Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die im Inland weder ihren Sitz noch ihre 
Geschäftsleitung (§ 27) haben, nachzuweisen, daß sie die Voraussetzungen des ersten Satzes erfüllen. 

(2) Die in den §§ 35 bis 47 für Körperschaften getroffenen Anordnungen gelten auch für 
Personenvereinigungen, Vermögensmassen und für Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes. 


